
Lagerordnung des swhv Jugendzeltlager 2026

1. Allgemeines Miteinander

• Wir begegnen einander mit Respekt, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.
• Gewalt (körperlich oder verbal), Ausgrenzung oder Mobbing werden nicht toleriert.
• Streit klären wir gemeinsam und gewaltfrei – gerne mit Hilfe der Betreuer*innen.

2. Zelten und Wohnen

• Jede*r achtet auf Ordnung und Sauberkeit im eigenen Zelt und auf dem gesamten Lagerplatz.
• Zelte dürfen nicht ohne Erlaubnis betreten werden – Privatsphäre gilt auch im Zeltlager.
• Nachtruhe ist ab 22:00 Uhr (bzw. nach Ansage). Danach ist Ruhe in den Zelten.

3. Verhalten im Lager

• Den Anweisungen der Lagerleitung und Betreuer*innen ist stets Folge zu leisten.
• Es ist verboten, das Lager ohne Erlaubnis zu verlassen.
• Offenes Feuer, Rauchen, Alkohol und Drogen sind strikt verboten.
• Fundsachen werden bei der Lagerleitung abgegeben.

4. Hygiene & Gesundheit

• Körperpflege ist wichtig – regelmäßiges Waschen und Zähneputzen sind Pflicht.
• Krankheiten oder Verletzungen sind umgehend der Lagerleitung zu melden.
• Medikamente dürfen nur nach Absprache mit den Betreuer*innen eingenommen werden.

5. Mahlzeiten & Essenszeiten

• Wir essen gemeinsam zu den festgelegten Zeiten.
• Essen in den Zelten ist nicht erlaubt (zieht Tiere an!).
• Hunde sind während des Essens in ihrer Box oder an einem schattigen Ort gesichert.

6. Umgang mit Hund

• Der Hund ist Teil des Zeltlagers – wir behandeln ihn mit Respekt, Ruhe und Rücksicht.
• Kein Kind oder Jugendlicher darf einen fremden Hund ohne Erlaubnis der Betreuer*innen

füttern, streicheln oder führen.
• Der Hund darf nicht geärgert, gehetzt oder erschreckt werden.
• Wer Angst vor Hunden hat, kann sich jederzeit an die Betreuer*innen wenden – darauf nehmen

wir Rücksicht.
• Der Ruheplatz des Hundes ist tabu – dort hat er seine Rückzugszeit.
• Sollte der Hund einmal knurren, bellen oder sich unwohl fühlen, wird Abstand gehalten und

sofort eine Betreuungsperson informiert.



• Vor Gassirunden oder gemeinsamen Aktivitäten werden die Betreuer*innen informiert.
• Es wird darauf geachtet, dass die Hunde ausreichend mit Wasser und im Schatten versorgt

sind.
• Hunde dürfen nur nach Absprache mit den Betreuer*innen im Zelt schlafen.

7. Handys & elektronische Geräte

• Handys und elektronische Geräte sind während der Programmpunkte nicht gestattet.
• Die Nutzung wird ggf. auf bestimmte Zeiten beschränkt oder untersagt.

8. Besuch & Kontakt nach außen

• Besuch ist nur nach vorheriger Absprache mit der Lagerleitung erlaubt.
• Notfälle werden umgehend an die Eltern/Erziehungsberechtigten gemeldet.

9. Sanktionen bei Regelverstößen

• Bei Verstößen erfolgt eine Ermahnung durch die Betreuer*innen.
• Wiederholte oder schwere Verstöße können zum Ausschluss aus dem Lager führen.
• Die Rückreise erfolgt dann auf eigene Kosten der Erziehungsberechtigten.

Hinweis für Eltern

Mit der Anmeldung erklären sich Teilnehmende und Erziehungsberechtigte mit dieser
Lagerordnung einverstanden. Sie dient dem Schutz und Wohl aller Kinder und Jugendlichen.


